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Am 15. Mai 2003 fand in
unserer Kanzlei eine wichtige
Veranstaltung mit den Vertre-
tern der französischen Wirt-
schaft aus Baden-Württem-
berg (EnBW, Alcatel, Yves Ro-
cher, Rhodia, Ligne Roset,
Credit Agricole, Saint-Go-
bain, Biomérieux) statt. Un-
ser Partner
Rechtsanwalt/Avocat Jean-
Gabriel Recq hat seine Kolle-
gen Conseillers du Commer-
ce Extérieur eingeladen, um
über die wirtschaftliche Si-
tuation des Landes und die
Probleme, mit denen man als
französisches Unternehmen
in diesem Land konfrontiert
ist, zu beraten. An diesem
Gespräch nahmen Herr Mini-
stre Conseiller Jean-Pierre
Laboureix von der französi-

schen Botschaft in Berlin,
Herr Conseiller Commercial
Dominique Simon, Herr Ge-
neralkonsul Francis Etienne
teil. Die Kanzlei Diem & Part-
ner hat zunächst einen Be-
richt über den Anwaltsmarkt
in Deutschland sowie die
Strategie der Kanzlei vorge-
tragen. Die Vertreter der
französischen Behörden be-
richteten über die Außenhan-

delspolitik der
Regierung Raf-
farin in Verbin-
dung mit
Deutschland.
Die Conseillers
du Commerce
Extérieur sind
von ihrem Hei-
matstaat als
Experten für

den deutschen Markt akkre-
ditiert und übernehmen in
dieser Funktion überwiegend
beratende Aufgaben für die
französische Wirtschaft. 
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Eine neue Facette im Be-
reich der Staatshaftung, die
vom Europäischen Gerichts-
hof in Luxemburg seit vielen
Jahren fortentwickelt wird,
bahnt sich nach den
Schlussanträgen des Gene-
ralanwalts am EuGH in der
Sache C-224/01
(Köbler./.Österreich) an, die
scharf zu beobachten sein
wird. Es geht hier um die Fra-
ge, ob ein Mitgliedsstaat für
das Urteil seines eigenen
obersten Gerichts haftet, das
gegen EU-Recht verstößt und
dadurch einem Bürger des
Mitgliedsstaats Schaden zu-
fügt. Der Generalanwalt be-

jaht die Haftung. Er begrün-
det dies vor allem damit,
dass aus gemeinschafts-
rechtlicher Sicht der Rechts-
schutz unvollständig bleibt,
wenn ein nationales Gericht –
hier hatte das Gericht eine
Vorlage an den EuGH wieder
zurückgezogen – rechtskräf-
tig zu einem Ergebnis kommt,
das gegen EU-Recht verstößt
und keine weitere Instanz
mehr zur Verfügung steht.
Einziger Weg sei, den Staat
haftungsrechtlich in An-
spruch zu nehmen. Im übri-
gen reihe sich der Fall ohne
weiteres in die inzwischen
langjährige Rechtsprechung

des EuGH zur Haftung der
Mitgliedstaaten wegen ge-
meinschaftsrechtswidrigen
Handelns seiner Organe ein.
Der Generalanwalt sieht auch
kein Problem bei der Anwen-
dung der klassischen Maßstä-
be: Der Einzelne muss ein
Recht aus der verletzten
Norm herleiten können; der
Verstoß muss hinreichend
qualifiziert sein und es muss
ein unmittelbarer Kausalzu-
sammenhang zwischen dem
Verstoß und dem eingetrete-
nen Schaden bestehen.

(Quelle: http://www.cu-
ria.eu.int/en/actu/commu-
niques/cp03/aff/)

Neue EuGH-Rechtsprechung

Staatshaftung und Europarecht

Vorwort

Big is beautiful?
Die Advoselect EWIV wur-

de als Netzwerk kleinerer
und mittlerer Wirtschafts-
kanzleien vor 11 Jahren ge-
gründet. Man wollte einer-
seits den expandierenden
Mandanten auch eine „mit-
wachsende“ Rechtsberatung
bieten, andererseits aber den
persönlichen Kontakt zur
überschaubaren Hauskanzlei
nicht zerstören. Diese Ent-
scheidung lief gegen den
Trend im Markt der wirt-
schaftsberatenden Kanz–
leien: ausgehend von den
USA, entstanden auch in
Deutschland immer mehr
echte Großkanzleien. Ist der
Netzwerkgedanke also ein
Holzweg? 

Das Handelsblatt hat in
einer kürzlich veröffentlichten
Umfrage ermittelt, dass die
deutschen Unternehmen mit
den „law firms“ zunehmend
unzufrieden sind. Nicht etwa
wegen der – größtenteils ta-
dellosen – juristischen Quali-
fikation. Die Unternehmer
stören sich aber an der Hono-
rar- und Abrechnungspolitik
und an ständig wechselnden
Ansprechpartnern. Das se-
hen wir als unsere Chance
an, als Stärke unseres Netz-
werks: umfassende, aber per-
sönliche Betreuung. Vielleicht
liegen wir gar nicht so falsch.



Ein Schreckgespenst für Un-
ternehmen, das Problem der
so genannten Scheinselbst-
ständigkeit, ist seit Januar
diesen Jahres durch die
Hartz-Reform entschärft
worden. So haben die uni-
onsregierten Länder die Auf-
hebung der Vermutungsre-
geln bei der Scheinselbst-
ständigkeit durchgesetzt.
Beim Vorliegen von drei
Merkmalen des Fünf-Punkte-
Katalogs wurde eine versi-
cherungspflichtige abhängi-
ge Beschäftigung vermutet.
Wer „scheinselbstständig“
ist, wird wie ein Arbeitneh-
mer behandelt mit allen sozi-
alversicherungs- und arbeits-
rechtlichen Konsequenzen.
Den Nachweis, dass keine
scheinselbstständige Be-
schäftigung vorliegt, musste
der Betroffene erbringen.
Wer sich hierin täuschte,
konnte auch nachträglich
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Sozialrecht

Abkehr von der Scheinselbstständigkeit

Gesetzesnovelle 
zum Urheberrecht

Kaum ist seit Sommer
letzten Jahres das neue Urhe-
berrecht in Kraft, wird es
auch schon wieder novelliert:
Schulen und Forschungsein-
richtungen können künftig
Publikationen ohne Genehmi-
gung der Autoren und Verlage
über ihr internes Intranet ei-
nem begrenzten Personen-
kreis überlassen – gegen
Zahlung einer entsprechen-
den Vergütung. Allerdings
darf es sich nur um Teile von
veröffentlichten Werken, Wer-
ke geringen Umfangs oder
einzelne Artikel aus Fachzeit-
schriften handeln. Eine Ver-
breitung im Internet dagegen
bleibt verboten. Der neue Pa-
ragraf 52a Urheberrechtsge-
setz ist bis zum 31. Dezember

2006 befristet. Bis dahin sol-
len die Erfahrungen mit der
Neuregelung beobachtet und
eventuell schon vor Ablauf
der Frist korrigierend einge-
griffen werden.

Fehlende Steuernummer in
Rechnungen

Seit Juli vergangenen Jah-
res müssen Unternehmer in
Rechnungen ihre Steuernum-
mer angeben. Die Angabe der
Steuernummer sei jedoch, so
das Bundesministerium der
Finanzen, keine Vorausset-
zung für den Vorsteuerabzug
(Aktenzeichen: IV B 7-S-
7280-151/02). Dem wider-
spricht eine Verfügung der
Oberfinanzdirektion Koblenz
(S-7280 A St 44 5). Gibt da-
nach ein Unternehmer seine
Steuernummer nicht an oder

weigert er sich, diese mitzu-
teilen, verstößt er gegen gel-
tendes Recht. Dies kann
Zweifel an der Richtigkeit
auch der übrigen Angaben
begründen sowie den Ver-
dacht, dass die Voraussetzun-
gen für die Unternehmerei-
genschaft nach dem Umsatz-
steuergesetz nicht vorliegen.
Selbst die verwaltungsmäßi-
ge Erzwingung der Angabe
der Steuernummer wird in
der Verfügung nicht ausge-
schlossen.

Existenzgründungszu-
schüsse nicht steuerfrei

Zuschüsse zur Förderung
von Existenzgründern sind
nicht steuerfrei, vielmehr als
Betriebseinnahme in der Ge-
winnermittlung des Steuer-
pflichtigen zu erfassen. Das

entschied der Bundesfinanz-
hof (Urteil vom 26. Juni 2002,
Aktenzeichen: IV R 39/01).
Der Selbstständige hatte Mit-
tel des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) und aus Landes-
mitteln einen Existenzgrün-
dungszuschuss erhalten. Da-
vor hatte er wegen der Insol-
venz seines Arbeitgebers
Konkursausfallgeld bezogen.
Nach dem Urteil des Bundes-
finanzhofs sind zwar Arbeits-
losen- und Kurzarbeitergeld
sowie Leistungen nach dem
Arbeitsförderungsgesetz und
aus Programmen des Bundes
und der Länder, soweit sie Ar-
beitnehmern oder Arbeitssu-
chenden gewährt werden,
steuerfrei. Der Zuschuss zur
Förderung von Existenzgrün-
dern dagegen unterliegt der
Besteuerung. 

Kurz & Bündig

noch zur Kasse gebeten wer-
den. 
Diese Rechtsunsicherheit ist
nun beseitigt worden. Den
Einzugsstellen und Renten-
versicherungsträgern obliegt
bei der Beitragserhebung
und –prüfung wieder die
volle Beweislast dafür, dass
der Betreffende seine Tätig-
keit in nicht selbstständiger
Arbeit verrichet. Unberührt
geblieben ist die Möglichkeit,
in Zweifelsfällen bei der Bun-
desversicherungsanstalt für
Angestellte die Feststellung
zu beantragen, ob eine ab-
hängige Beschäftigung vor-
liegt oder nicht. Weitere
Neuerung: Wer eine selbst-
ständige Tätigkeit ausüben
will, kann einen Existenz-
gründungszuschuss beantra-
gen. Dann aber wird wider-
legbar vermutet, dass der
Antragsteller in dieser Tätig-

keit als Selbstständiger
tätig ist. Die Gründung ei-

ner so genannten „Ich-AG“
soll auf diese Weise erleich-
tert werden. 

Illustration:
Rolf Wetter
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Für EU-Bürger, die in der
Schweiz eine Gesellschaft
gründen möchten, hat dieser
Standort Vor- und Nachteile.
Die Gründung ist schnell und
leicht zu handhaben. Wenn
das nötige Kapital vorhanden
ist (20.000 Schweizer Franken
für eine GmbH, 100.000 für ei-
ne AG), kann eine Gesellschaft
innerhalb von wenigen Tagen
gegründet werden. Grundsätz-
lich kann jedermann Mitglied
des Verwaltungsrates oder der
Geschäftsführung werden. Das
Schweizer Recht stellt aber ge-
wisse Nationalitäts- und Wohn-
sitzanforderungen. Bei der AG
muss die Mehrheit des Verwal-
tungsrates in der Schweiz
wohnhaft sein und das
Schweizer Bürgerrecht besit-
zen. Bei der AG wie auch bei
der GmbH muss wenigstens
ein Geschäftsführer in der
Schweiz wohnhaft sein. Dahin-
ter steckt die Idee, den Gläubi-
gern und Aktionären den Zu-
griff auf die Verantwortlichen
zu erleichtern und (nicht zu-
letzt) Ansprüche der Steuer-
behörden gegenüber der Ge-
sellschaft sicherzustellen. Wer
in der Schweiz eine Gesell-
schaft gegründet hat, erwägt

zudem häufig, für diese auch
in verantwortlicher Stellung
zum Beispiel als leitender Ar-
beitnehmer tätig zu werden.
Bisher ist es für nicht in der
Schweiz wohnhafte Ausländer
nicht ganz einfach, eine Ar-
beitsbewilligug zu erhalten. So
muss nachgewiesen werden,
dass es auf dem schweizeri-
schen Arbeitsmarkt nicht be-
reits eine Person gibt, die die-
se Arbeit leisten kann. Außer-
dem dürfen gewisse Kontin-
gente (im Voraus festgelegte
Ausländerzahlen für die einzel-
nen Kantone) nicht bereits
ausgeschöpft sein. Bewilligun-
gen werden für so genannte
Grenzgänger und Angestellte
von ausländischen Tochterge-
sellschaften im Rahmen von
so genannten Kadertransfers
leichter erteilt. Hier bahnen
sich nun wichtige Änderungen
an: Durch das Freizügigkeits-
abkommen, welches am 1. Ju-
ni 2002 in Kraft getreten ist,
wird der schweizerische Ar-
beitsmarkt für EU-Bürger
schrittweise geöffnet. Dieses
Abkommen enthält für den
Personenverkehr zwischen
den einzelnen EU-Staaten und
der Schweiz in den Bereichen

Aufenthalt, Sozialversicherun-
gen, Anerkennung von Diplo-
men etc. erhebliche Erleichte-
rungen, da es die geltenden
Freizügigkeitsbestimmungen
der EU übernimmt. So wird der
Inländervorrang zwei Jahre und
die Kontigentierung gegenüber
EU-Bürgern fünf Jahre nach In-
krafttreten des Abkommens
aufgehoben. Nach Ablauf die-
ser Übergangsfristen werden
die EU-Bürger in der Schweiz
ein unbeschränktes Recht auf
Einreise, Aufenthalt und Er-
werbstätigkeit haben. Diese bi-
lateralen Abkommen ändern
aber an den oben genannten
Nationalitäts- und Wohnsitz-
vorschriften bei AG und der
GmbH vorerst nichts. Es liegt
zwar ein neuer Gesetzentwurf
vor, der die Nationalitätsvor-
schriften ersatzlos fallen lässt,
doch wird diese Gesetzesrevi-
sion wohl noch einige Jahre in
Anspruch nehmen. Dann soll
das Gesellschaftsrecht der
Schweiz zeitgemäss ausgestal-
tet und weitgehend „euro-kom-
patibel“ werden. 

DDrr..  CCaatteerriinnaa  NNääggeellii  ist
Rechtsanwältin in der Kanzlei
Bürgi Nägeli in Zürich

Neue Medien–
kein Fremdwort für
Advoselect-Kanzleien

Dass die meisten Advo-
select-Kanzleien eine Websi-
te haben, ist nichts Neues.
Doch damit nicht genug. Da
die Advoselect den techni-
schen Fortschritt nicht
scheut, gibt es jetzt ein neu-
es Angebot im Dienstlei-
stungs-Portfolio. Die Advose-
lect Service-AG bietet für ih-
re Mitgliedskanzleien die Teil-
nahme an einem Content
Management System an.
Was dies bedeutet? 

Die Kanzleien können
durch dieses System ihre
Websites ganz einfach
selbst pflegen und aktuelle
Inhalte einfügen, so oft sie
wollen. Der Vorteil für Sie
als Mandanten liegt klar auf
der Hand. Sie werden in Zu-
kunft mit aktuellen Informa-
tionen versorgt, beim Blick
auf die Website Ihrer Kanz-
lei kommt also keine Lange-
weile auf. 

Ob Kanzlei-Neuigkeiten
oder die geplanten Online-
Newsletter zu interessanten
Rechtsgebieten, alles ist
möglich. Beim Projekt-Start
sind zunächst folgende Kanz-
leien dabei: Klein & Partner
(München), Greilich, Hirsch-
mann & Collegen (Gießen),
Dälken Hartmann (Osn-
abrück), Diem & Partner
(Stuttgart). 

In 1–2 Monaten werden
diese Websites übrigens
schon fertiggestellt sein. Ein
besonderes Bonbon testet
die Stuttgarter Kanzlei Diem
& Partner: Deren Mandanten
bekommen einen eigenen
Log-in-Bereich, in dem sie je-
derzeit den aktuellen Stand
ihrer Akten abrufen und sich
so noch besser betreut
fühlen können als bisher. 

Gastbeitrag: Caterina Nägeli

Euro-kompatible Schweiz? i n t e r n

Verkehrsrecht

Führerscheinentzug gilt für
alle ausländischen Fahrer-
laubnisse

Wer seinen deutschen
Führerschein entzogen be-
kommen hat, darf nicht auf
eine ausländische Fahrer-
laubnis zurückgreifen. Dies
gilt auch dann, wenn das
ausländische Dokument erst
nach dem Führerscheinver-
lust ausgestellt wurde. Der
Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg in Mann-
heim wies damit die Klage ei-

nes Bundesbürgers ab, der
mit seiner schweizerischen
Fahrerlaubnis in Deutschland
weiter fahren wollte (Be-
schluss vom 11. Februar
2003, Aktenzeichen: 10 S
2093/02).

Gesellschaftsrecht

Neuer Gesellschafter haf-
tet voll für Altschulden der
Firma

Wer jetzt als neuer Gesell-
schafter in eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts (GbR)
eintritt, haftet künftig auch

mit seinem gesamten Privat-
vermögen für bereits beste-
hende Schulden der Gesell-
schaft. Damit hat der Bun-
desgerichtshof die Haftung
von GbR-Gesellschaftern er-
weitert. Früher hafteten neu
Eintretende nur mit ihrem An-
teil am Gesellschaftsvermö-
gen für Altverbindlichkeiten.
Das Urteil gilt jedoch nicht
für Altfälle. Wer also bereits
in eine GbR eingetreten ist,
haftet für Altschulden nur mit
dem Gesellschaftsvermögen
(Bundesgerichtshof, Urteil
vom 7. April 2003, Aktenzei-
chen: II ZR 56/02). 
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In der Jurisprudenz gilt der
alte Satz: „ein Federstrich des
Gesetzgebers und ganze Bi-
bliotheken werden gegen-
standslos“. Einen solchen
Paukenschlag hat – zwar
nicht als Gesetzgeber, son-
dern als übergeordnete Ge-
richtsbarkeit – der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) mit
seiner so genannten „Über-
seering-Entscheidung“ vom 5.
November 2002 ausgelöst.
Die Schallwellen sind noch
nicht verebbt: Sie führten in
der Folge dazu, dass der Bun-
desgerichtshof (BGH) am 13.
März 2003 seine jahrzehnte-
lange Rechtsprechung um
180 Grad änderte. 

Der Sache nach geht es
im Kern um die Frage, ob ein
Unternehmen, das aus
Deutschland operiert, sich da-
zu der Rechtsform einer im

Ausland gegründeten Kapital-
gesellschaft bedienen kann.
Das Problem besteht darin,
dass mit einer solchen Kon-
struktion die deutschen Gläu-
bigerschutzvorschriften über
das Mindeststammkapital und
dessen Erhaltung umgangen
werden können. Deshalb hat-
te der BGH ausländische Ge-
sellschaften mit wahrem Sitz
in Deutschland bisher nicht
als rechtsfähig anerkannt. Be-
gründung: eine Kapitalgesell-
schaft müsse nach dem
Recht des Landes gegründet
sein, in dem sie ihren wirkli-
chen Sitz habe („Sitztheorie“).

Der EuGH hat diese Argu-
mentation für EU-Gesellschaf-
ten nicht mehr zugelassen,
weil sie gegen die Niederlas-
sungsfreiheit verstoße: Wenn
eine Gesellschaft in einem
EU-Staat nach dessen Recht

ordnungsgemäß gegründet
sei („Gründungstheorie“),
müsse sie nach ihrer Sitzver-
legung in ein anderes EU-
Land dort als Kapitalgesell-
schaft (ausl. Rechts) aner-
kannt werden. Allerdings ist
es weiterhin zulässig, dass
das Gründungsland der Ge-
sellschaft Regelungen trifft,
die eine Sitzverlegung ins
Ausland verhindern. Der BGH
hat sich dieser Argumentation
anschließen müssen und wen-
det nun - jedenfalls für EU-Ge-
sellschaften - ebenfalls die
Gründungstheorie an.

PPrraaxxiiss--TTiipppp:: Ob damit
„goldene Zeiten“ für ausländi-
sche Billig-Gesellschaften an-
brechen, ist noch nicht ent-
schieden. Klarheit wird wohl
erst die Erarbeitung einer Eu-
ropäischen Sitzverlegungs-
Richtlinie bringen.

Europäisches Gesellschaftsrecht

Europäische Kapitalgesellschaften 
in Deutschland

Arbeitsrecht

Anspruch auf 
Gespräch mit dem
Chef

Arbeitnehmer, die ihre
Arbeitszeit reduzieren wol-
len, können ein Gespräch
mit ihrem Chef verlangen.
Nach dem Teilzeit- und Befri-
stungsgesetz müssen Arbeit-
geber auch die Bereitschaft
zeigen, über den Wunsch
des Arbeitnehmers zu ver-
handeln. Dies hatte eine
Sparkasse ihrer Angestellten
verweigert. Eine Weigerung
bedeutet allerdings noch
nicht, dass die Arbeitnehmer
vor Gericht eine Verringe-
rung ihrer Arbeitszeit errei-
chen. Stehen dem Wunsch
dringende betriebliche Grün-
de entgegen, darf der Arbeit-
geber ablehnen (Bundesar-
beitsgericht, Urteil vom 18.
Februar 2003, Aktenzeichen:
9 AZR 356/02).

Steuerrecht

Zweijährige Ab-
zugsbegrenzung
verfassungswidrig

Nur zwei Jahre lang kön-
nen Arbeitnehmer, die aus
beruflichen Gründen einen
zweiten Haushalt führen, die
Kosten der doppelten Haus-
haltsführung als Werbungs-
kosten geltend machen. Die-
se seit 1. Januar 1996 gel-
tende zeitliche Begrenzung
der steuerlichen Abzugs-
fähigkeit bei einer Beschäfti-
gung am selben Ort ist bei
beiderseits berufstätigen
Ehegatten verfassungswid-
rig, entschied das Bundes-
verfassungsgericht (Be-
schluss vom 4. Dezember
2002, Aktenzeichen: 2 BvR
400/98 und 2 BvR
1735/00).   
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So nützlich die neue Compu-
tertechnik mit der Möglichkeit,
per Email schnell zu kommuni-
zieren auch sein mag, ärger-
lich sind die vielen unaufgefor-
dert zugeschickten Werbe-
Emails. Einem Münchener
Rechtsanwalt, der 16 Mails
von einer Marketinggesell-
schaft der deutschen Agrar-
wirtschaft zugeschickt bekom-
men hatte, wurde die Sache
zu bunt. Seiner Klage gab das
Landgericht München I statt.
Das Urteil hat über das bloße
Zusenden von Werbe-Emails
hinaus Bedeutung. Grund: Die

Gesellschaft unterhielt auf ih-
rer Internet-Domain eine so
genannte E-Card-Funktion, mit
der jedermann eine Werbe-
Email an einen beliebigen
Empfänger verschicken kann.
Im vorliegenden Fall konnten
die virtuellen Besucher der
Homepage eines aus drei Bild-
motiven auswählen und dann
die elektronische Adresse des
gewünschten Empfängers ein-
tragen.
Mit einer Einstweiligen Verfü-
gung verbot nun das Landge-
richt München I der Marke-
tinggesellschaft, daran mitzu-

wirken, dass von ihrer Home-
page elektronische Post ohne
Zustimmung des Empfängers
an dessen Email-Adresse ver-
schickt wird. Auch wenn die
Gesellschaft offenbar die
Emails nicht selbst versandt
habe, hafte sie als Mitstörerin,
weil sie auf ihrer Homepage
die E-Card-Funktion installiert
habe. Dem „Überschwemmt-
werden“ mit Werbung (so ge-
nanntes spamming) müsse in
solchen Missbrauchsfällen
Einhalt geboten werden (Urteil
vom 15. April 2003, Aktenzei-
chen: 33 O 5791/03). 

Unlauterer Wettbewerb

Schutz vor unerwünschter Email-Werbung

Die vorstehende Zusammenstellung erfolgte mit größtmöglicher Sorgfalt; eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben
kann jedoch verständlicherweise nicht übernommen werden. Die Ausführungen stellen keine Erteilung von Rechtsrat dar.  


